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RS OGH 1967/2/28 4Ob18/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1967

Norm

ABGB §1153 C

DHG §1

Rechtssatz

Unterläßt der Dienstgeber die Errichtung einer Erö7nungsbilanz und überlastet er den mit der Führung der

Buchhaltung betrauten Dienstnehmer mit buchhaltungsfremden Aufgaben, so ist dieser Dienstnehmer aus dem

Grunde der mangelhaften Buchführung dem Dienstgeber gegenüber nicht schadenersatzp:ichtig. Befolgt der

Dienstnehmer während des Konkursverfahrens Weisungen des sich im Konkurs be>ndlichen Dienstgebers, die nur

dem Masseverwalter zustanden, so ist der Dienstnehmer zum Schadenersatz nicht verp:ichtet, wenn dem

Dienstgeber hiedurch ein Schaden entstanden ist.
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Schlagworte

SW: Arbeitgeber, Arbeitnehmer
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